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Betrieb: Ausgabedatum: Unterschrift:

Arbeitsbereich: Arbeitsplatz: Tätigkeit: 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

CLEANMOTION FLECKENWASSER
Gefährliche Bestandteile zur 
Kennzeichnung

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan n-Hexan 2-Propanol 
Ethylacetat

 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

    

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H319 Verursacht schwere Augenreizung
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
H373 Kann die Organe schädigen (Nervensystem) bei längerer oder wiederholter Exposition

Gefahr

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  
Es ist mit verzögert oder sofort auftretenden Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition zu rechnen.  Produkt ist 
brennbar und kann durch potenzielle Zündquellen entzündet werden.  Ein Verschütten und Löschwasser kann zu einer Um-
weltverschmutzung der Gewässer führen.   
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

   

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.  Nach Gebrauch Hände gründ-
lich waschen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.  Verwendung ei-
ner örtlichen und generellen Lüftung. 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  Nicht in die Kanalisation gelangen 
lassen. 

 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL
BEI VERSCHÜTTEN 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Schutz-
handschuhe/Schutzkleidung tragen. Zum Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer Schutzbrille tragen. Das Eindringen in die Kanalisa-
tion oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 

BEI BRAND 
Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel verwenden - kein Wasser verwenden.  Um-
gebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer ge-
langen lassen. 
NOTRUFNUMMER: 
 
Notfallinformationen (Feuer + Verschütten):

ERSTE HILFE

 

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  Bei Hautreizung oder -aus-
schlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen 
 
BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwa-
schen und danach Kleidung ausziehen 
 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vor-
handene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  Bei anhaltender Augenreizung: 
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 
BEI VERSCHLUCKEN: Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).  Reichlich Wasser in kleinen 
Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).  Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 
BEI EINATMEN: die Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.  Bei Auftre-
ten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

SACHGERECHTE ABFALLENTSORGUNG

  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.  Ver-
packungen den nationalen Rücknahme-, Sammel- und Verwertungssystemen zuführen.  Zur Vermeidung einer Kontamination 
der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. 
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